
 
 

Protokollauszug 
aus der 

20. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport  
vom 16.11.2021 

 
öffentlich 
Top 6.3 Information zu Kosten durch Schulhoföffnungen 

 
 

 
Auszug Niederschrift Ausschuss für Bildung und Sport vom 05.10.2021: 
„…Herr Rühling bittet um Darlegung von Kosten, die durch die Öffnung von Schulhöfen für Kinder- 
und Jugendliche nach der Schulzeit anfallen. Herr Gessner kündigt an, dass diese nach Rück-
sprache mit dem Kommunalen Immobilienservice nachgereicht werden könnten…“ 
 
Herr Wollenberg erörtert, dass die Drucksache als Anlage ans Protokoll angefügt wird (Anlage 
3). 
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Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0386

Betreff: öffentlich

AKTIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune

Erstellungsdatum 18.04.2017

Eingang 922: 18.04.2017

Einreicher: FB Kinder, Jugend und Familie 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

03.05.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

AKTIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune 2017 - 2020

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein

Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf

zur Information

Anlage 3
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Formblatt und Anlage

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

Anlage 3
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Begründung:

Am 01.04.2015 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Teilnahme der Landeshauptstadt 
Potsdam am Qualifizierungsprozess „Kinderfreundliche Kommune nach UNICEF-Standards“ (DS-Nr. 
15/SVV/0146), dessen Kern die Aufstellung eines Aktionsplanes ist. Dieser fußt auf Empfehlungen 
externer Gutachter, die die Landeshauptstadt Potsdam auf der Grundlage von Fragebögen, 
Expertengesprächen und Eigenrecherchen bewerteten.

Insofern ist der AKTIONSPLAN mit Zielen und Maßnahmen versehen, die entsprechend der 
Empfehlungen eine deutliche Verbesserung bewirken sollen hinsichtlich der kommunalen Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonventionen. Die konkreten Ziele und Maßnahmen wurden mit Unterstützung 
einer Arbeitsgruppe aus Mitarbeiter_innen der Stadtverwaltung entwickelt und in einer 
Steuerungsgruppe, bestehend aus Fachbereichsleiter_innen und Fraktionsabgesandten abgestimmt 
(Mitglieder vgl. Anlagen im Aktionsplan). Hierzu waren alle Fachbereiche und Fraktionen um 
Mitwirkung aufgerufen worden. 

Ganz konkret sind mit den enthaltenen Zielen und Maßnahmen  Kinder und Jugendliche intensiver in 
städtische Bau- und Planungsprozesse einbezogen, erhalten mehr Partizipationschancen, 
altersgerechte Informationen, Flächenressourcen zum Spielen, bessere Rahmenbedingungen für 
Gesundheit, Freizeit und Schulwege u.s.w. 

Der erste Weg dahin ist die aktive Berücksichtigung der Interessen der jungen Menschen unter ihrer 
direkten Ansprache und Abfrage und auch der Abwägung gegenläufiger Interessenlagen häufiger in 
Richtung unserer zukünftigen Erwachsenen. Dabei ist das Demokratielernen der Kinder und 
Jugendlichen ebenso Bestandteil der Beteiligungsprozesse wie die Identifikation mit der Stadt und 
den einzelnen Einrichtungen, deren Entwicklung die jungen Menschen besser verstehen und 
beobachten sollen. Wenn durch die Kinder und Jugendliche mitgeplante Infrastruktur entsteht, 
identifizieren sie sich intensiver mit dem Ergebnis. Das heißt, dieses wird im Sinne einer guten 
Nachhaltigkeit besser gepflegt und erhalten und entspricht tatsächlich den aktuellen 
Nutzungswünschen. Diese Vorteile wiegen den Mehraufwand von Beteiligungsaktionen deutlich auf!

Identitätsstiftendes Wachstum der Landeshauptstadt Potsdam sorgt für die Zufriedenheit der 
zukünftigen Erwachsenen, produziert von ihnen gewollte und somit auch genutzte 
Rahmenbedingungen. Die Förderung einer starken Verbundenheit mit unserer Stadt ist u.a. vor dem 
Hintergrund des zunehmenden allgemeinen Fachkräftemangels ein starkes Argument, die jungen 
Menschen ernster zu nehmen und Beteiligungsprozesse zu etablieren. Dadurch steigert die Stadt 
auch Ihre Attraktivität bei Familien sowie deren Verbundenheit zum Wohnort.

Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonventionen auf kommunaler Ebene ist ein politischer Auftrag, 
der 24 Jahre nach der Ratifizierung durch die Bundesrepublik deutlicher Berücksichtigung finden 
muss. Der AKTIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune setzt für die Landeshauptstadt 
Potsdam dazu ein deutliches Zeichen.
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  Seite: 1/1 

BESCHLUSS 
der 32. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 05.07.2017 

 
 
 AKTIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune 

Vorlage: 17/SVV/0386 
  
  

 
AKTIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune 2017 - 2020 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss werden __50___ Seiten beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 11. Juli 2017  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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langfristig:
2018 2019 2020

4.1.3 15
Stelle Koordination Kinder- und 
Jugendfreundlichkeit 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 35

4.1.5 18
Wartung, Reinigung Schulspielplätze 
bei Öffnung/pro Schule 30.500,00 € 30.500,00 € 62.200,00 € 95.200,00 € 21

4.1.5 19
Wartung, Reinigung Turnhallen in den 
Sommerferien/ pro Halle 6.800,00 € 6.800,00 € 13.900,00 € 21.300,00 € 21

4.1.5 19
Wartung, Reinigung Schulsportplätze 
bei Öffnung/ pro Schule 32.600,00 € 32.600,00 € 66.500,00 € 101.700,00 € 21

4.1.5 20
Pflegekosten pro Kita-Spielplatz bei 
Wochenendöffnung/ pro Kita 5.060,00 € 5.060,00 € 10.320,00 € 15.780,00 € 35

4.2.2 23 Kinder- und Jugendetat 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 35

4.2.3 24
Öffentlichkeitsarbeit im 
Beschwerdemanagement 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 92

4.4.2 34 Erweiterung von Jugendwebseiten 15.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 35

4.4.2 35
Erweiterung Web-Seite 
Bürgerbeteiligung 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 92

gesamt: 182.460,00 € 251.920,00 € 332.980,00 €

Annahme: Es wird in 2018 mit je einer Einrichtung gestartet und bei der Berechnung der Folgejahre kommt jährlich ein weiteres Objekt 
(Schulspielplatz, Turnhalle oder Kita-Spielplatz) dazu. Außerdem ist eine zweiprozentige Kostensteigerung pro Jahr enthalten.

I. Finanzielle Auswirkungen die durch den AKTIONSPLAN hervorgerufen werden

mittelfristig:
Punkt Seite

Thema/ Inhalt der Darstellung von 

zusätzlichen Kosten wer

genannte 

Summe

Anlage 3
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langfristig:
2018 2019 2020

4.1.5 20
Jugendfreizeiträume in 
Schulneubauten 630.000,00 € 0,00 € 0,00 € 630.000,00 € 35

4.2.4 25 Spielplatzbudget 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 47

4.3.3 29
zusätzlich für Umsetzung 
Schulwegsicherungskonzept 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 21

4.3.4 32

Beteiligung von Schüler_innen an 
Sanierungen und Schulneubau/ je 
Planung (DS 15/SVV/0365) 10.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 21

4.3.5 31/32 Spielleitplanung in Waldstadt 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 47

Unabhängig vom Aktionsplan fallen diese Kosten an und sollen von den jeweiligen Fachbereichen in die Haushaltsplanung aufgenommen 
werden. Der Jugendklub kostet im Solitärbau allerdings deutlich mehr, weil Synergien wie gemeinsam genutzte Sanitärbereiche, Foyer, 
Außengelände u.ä. entfallen (+ zusätzliche Grundstückskosten).

Bitte beachten: Die "Öffnung von Schul- oder Kita-Spielplätzen" ist trotz erhöhter Wartungskosten ungleich kostenärmer als wenn zusätzliche 
(zweifelsfrei notwendige) Spielplätze gebaut würden. Ebenso sind die Doppelnutzungen von Schulsportplätzen und -Sporthallen effizienter als 
weitere Neubauten, die ja aus Flächenmangel und aufgrund fehlender finanzieller Mittel eh nur spärlich erfolgen. Eine wachsende Stadt benötigt 
aber auch neue soziale Infrastruktur und/oder intelligente/innovative Lösungen, um dem Wunsch nach Bewegung und Freizeitgestaltung junger 
Menschen nachzukommen.

Für diese Aufgaben sind bereits Summen in der mittelfristigen Finanzplanung angemeldet. Die hier dargestellten Summen müssen noch mit 
dieser Planung abgestimmt werden. Dies erfolgt mit der Haushaltsplanung für 2018/19.

II. Finanzielle Auswirkungen die im AKTIONSPLAN stehen, aber auch ohne ihn anfallen werden, d.h. dass 

diese Kosten sowieso von den Fachbereichen geplant werden

Punkt Seite

Thema/ Inhalt der Darstellung von 

zusätzlichen Kosten

genannte 

Summe

mittelfristig:
wer
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Seite 1 von 2 

 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage 

Betreff: AKTIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune 2017 - 2020 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja 

2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja 

3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise 

4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr.       Bezeichnung:      . 

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt: 

Angaben in EUro 
Ist-

Vorjahr 
lfd. Jahr  Folgejahr Folgejahr  Folgejahr Folgejahr Gesamt 

Ertrag 
laut Plan 

       

Ertrag 
neu 

       

Aufwand 
laut Plan 

       

Aufwand 
neu 

       

Saldo Ergebnishaushalt 
laut Plan 

       

Saldo Ergebnishaushalt 
neu 

       

Abweichung 
zum Planansatz 

       

 
5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis 
      in der Höhe von insgesamt       Euro. 
 
6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt: 

Angaben in Euro 
Bisher 

bereitge-
stellt 

lfd. Jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 
Bis 

Maßnahme-  
ende 

Gesamt 

Investive Einzahlungen  
laut Plan 

        

Investive Einzahlungen 
neu 

        

Investive Auszahlungen  
laut Plan 

        

Investive Auszahlungen 
neu 

        

Saldo Finanzhaushalt  
laut Plan 

        

Saldo Finanzhaushalt  
neu 

        

Abweichung  
zum Planansatz 

        

 
7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr.       
 Bezeichnung       gedeckt. 
 
8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja 

Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung 
von         Vollzeiteinheiten verbunden. 
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja 

 
9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.  Nein  Ja 

Anlage 3
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Seite 2 von 2 

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herlei-
tung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen 
oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.). 

 

Der vorliegende AKTIONSPLAN Kinder- und jugendfreundliche Kommune 2017 – 2020“ hat finanzielle Aus-
wirkungen, die unter Haushaltsvorbehalt stehen. Sie betreffen mehrere Fachbereiche und den Eigenbetrieb 
KIS und konnten nicht komprimiert dargestellt werden, deshalb wurde auf eine Darstellung unter 5. verzichtet. 
Einen Überblick über die Summen und verantwortlichen Fachbereiche vermittelt die folgende Übersicht. 

 

Finanzielle Auswirkungen die durch den AKTIONSPLAN hervorgerufen werden: 

Punkt Seite 

Thema/ Inhalt der Dar-
stellung von  

zusätzlichen Kosten 
genannte 
Summe 

mittelfristig: langfristig: 

wer 2018 2019 2020 

4.1.3 15 
Stelle Koordination Kinder- 
und Jugendfreundlichkeit 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 35 

4.1.5 18 

Wartung, Reinigung Schul-
spielplätze bei Öffnung/pro 
Schule 30.500,00 € 30.500,00 € 62.200,00 € 95.200,00 € 21 

4.1.5 19 

Wartung, Reinigung Turn-
hallen in den Sommerferi-
en/ pro Halle 6.800,00 € 6.800,00 € 13.900,00 € 21.300,00 € 21 

4.1.5 19 

Wartung, Reinigung Schul-
sportplätze bei Öffnung/ 
pro Schule 32.600,00 € 32.600,00 € 66.500,00 € 101.700,00 € 21 

4.1.5 20 

Pflegekosten pro Kita-
Spielplatz bei Wochenend-
öffnung/ pro Kita 5.060,00 € 5.060,00 € 10.320,00 € 15.780,00 € 35 

4.2.2 23 Kinder- und Jugendetat 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 35 

4.2.3 24 
Öffentlichkeitsarbeit im 
Beschwerdemanagement 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 92 

4.4.2 34 
Erweiterung von Jugend-
webseiten 15.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 35 

4.4.2 35 
Erweiterung Web-Seite 
Bürgerbeteiligung 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 92 

gesamt: 182.460,00 € 251.920,00 € 332.980,00 € 

 

Im Rahmen des Haushalts-Aufstellungsverfahrens 2018 sollen diese finanziellen Auswirkungen berücksichtigt 
werden. Dabei liegen die Verantwortungen bei den jeweiligen Fachbereichen je nach Zuständigkeit oder Pro-
duktverantwortung.  

Weiterhin gibt es finanzielle Auswirkungen die im AKTIONSPLAN stehen, aber auch ohne ihn anfallen wer-
den, d.h. dass diese Kosten sowieso von den Fachbereichen geplant werden (vgl. Beiblatt mit Finanzdarstel-
lungen). 

 

 

Anlagen: 
 Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen 

 (Interne Pflichtanlage!) 
 Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen) 
 Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen) 
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